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 Editorial:
Die “grosse Steuerreform” lässt noch auf sich warten, je-
doch geht es ohne ständige Gesetzesänderungen scheinbar
nicht und wir informieren Sie , was in nächster Zukunft zu
erwarten ist.
Bilanzierende Unternehmer sollten sich den ersten Artikel
zu Gemüte führen und bei Bedarf mit uns ein entsprechen-
des Konzept erarbeiten.
Rechtzeitig vor Jahresende (Erscheinungstermin 1. Dezem-
ber) werden wir Ihnen unsere letzten News des heurigen
Jahres mit den schon gewohnten Steuertipps übermitteln.

Wie bereits in unserer letzten
News berichtet, besteht ab
dem Jahr 2004 die Möglich-
keit, nicht entnommene Ge-
winne bis zu einem Höchst-
betrag von € 100.000 nur
dem halben Steuersatz  zu
unterwerfen, was in der
höchsten Steuerprogression
eine Ersparnis bis zu
€ 25.000 bedeuten kann.

Um  darauf  optimal vorbe-
reitet zu sein, sollte man fi-
nanzielle Reserven   schaf-
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Aktuelle Zinssätze des Fi-
nanzamtes

Stundungszinsen:     5,47 %

Aussetzungszinsen: 2,47 %

Anspruchszinsen:   3,47 %

Telefondurchwahlen
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fen, die es einem ermögli-
chen, in den nächsten Jahren
höhere Beträge als nicht ent-
nommenen Gewinn stehen
zu lassen. Der Gewinn des
Jahres 2003 sollte daher nach
Möglichkeit zur Gänze ent-
nommen werden. Eine Ent-
nahme über den Jahresgewinn
hinaus reduziert jedoch den
nicht entnommenen Gewinn
2004. Bei einer Hochrech-
nung des zu erwartenden Jah-
resergebnisses sind wir Ihnen
gerne behilflich!

BILANZIERENDE  EINZELUNTERNEHMEN UND
PERSONENGESELLSCHAFTEN SOLLTEN BE-
REITS HEUER REAGIEREN WENN AB DEM
NÄCHSTEN JAHR DIE STEUERBEGÜNSTIGUNG
FÜR NICHT ENTNOMMENE GEWINNE IN AN-
SPRUCH GENOMMEN WERDEN SOLL
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Unter Altersteilzeitbe-
schäftigung versteht man

grundsätzlich eine Herabsetzung der Arbeitszeit in den Jahren
vor der Pension, wobei vom Arbeitsamt ein Ausgleich zum
Lohnentfall geleistet wird. Die gerade in den letzten Jahren der
Erwerbstätigkeit wichtigen Pensionsversicherungsbeiträge wer-
den in ursprünglicher Höhe einbezahlt (Differenzbetrag zur
tatsächlichen = verminderten Beitragsgrundlage übernimmt
ebenfalls das AMS).

Für alle Altersteilzeitverträge, die vor dem 1.4.2003 abge-
schlossen wurden, gilt weiterhin das frühestmögliche Pensions-
alter für Frauen mit 56,5 Jahren und für Männer mit 61,5
Jahren.

Für Altersteilzeitverträge, die zwischen 1.4.2003 und
31.12.2003 wirksam wurden, bzw. werden, gilt:

Altersteilzeitgeld kann für Frauen mit der Vollendung des 50.
Lebensjahres, für Männer mit erreichtem 55. Lebensjahr bean-
tragt werden. Das Teilzeitgeld kann bis zum neuen Pensions-
stichtag bezogen werden und wird daher ausnahmsweise auch
länger als 6,5 Jahre gewährt (gilt nicht für Personen, die auf-
grund fehlender Beitragsmonate erst zum Regelpensionsalter in
Pension gehen können). Achtung: Anträge auf Zuerkennung
von Altersteilzeitgeld, für die diese Übergangsregelung in An-
spruch genommen werden soll, müssen bis spätestens
31.12.2003 beim Arbeitsmarktservice eingebracht werden.

Neuregelung ab 1.1.2004

Das Zugangsalter für die Altersteilzeit wird jährlich um ein
halbes Jahr angehoben und die Dauer des Altersteilzeitgeldes
verkürzt sich auf 5 Jahre.
Im letzten Jahr vor Eintritt in die Altersteilzeit darf die gesetzli-
che oder kollektivvertragliche Normalarbeitszeit um nicht mehr
als   20 % verringert worden sein.
Nur bei Beschäftigung einer Ersatzkraft gebührt das volle Teil-
zeitgeld, ansonsten nur 50%.
Wird das Blockzeitmodell gewählt, darf die Freizeitphase maxi-
mal 2,5 Jahre dauern und es muss zumindest in der Freizeitphase
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Übergangsregelung
für Altersteilzeitver-
träge zwischen 1.4.
und 31.12.2003

Altersteilzeit - neu ab 2004
Übergangsgeld
nach Altersteilzeit

Wird bei Altersteilzeitverträ-
gen zwischen 1.4.2003 und
31.12.2003 keine Verlänge-
rung des Altersteilzeitgeldes
über 6,5 Jahre hinaus in An-
spruch genommen, besteht
für die betroffenen Personen
die Möglichkeit, das Über-
gangsgeld in Höhe des um 25
% erhöhten Arbeitslosengel-
des zu beziehen. Dieses ge-
bührt vom Ende des Dienst-
verhältnisses bis zum frühest-
möglichen Pensionsbeginn.

Übergangsgeld
für sonstige ältere
Personen
Gilt für jene, die in den Jah-
ren 2004 bis 2006 die Vor-
aussetzungen für eine vorzei-
tige Alterspension bei Ar-
beitslosigkeit erfüllen, jedoch
wegen der Abschaffung die-
ser Pensionsart und der An-
hebung des Pensionsalters
erst zu einem späteren Zeit-
punkt in Pension gehen kön-
nen.



Umsatzsteuer-Splitter
Gesellschafter-Geschäfts-
führer einer Ges.m.b.H. , die
einen entscheidenden Einfluß
auf die Gesellschaft ausüben
können (Beteiligung über 50 %
oder Sperrminorität) können  in
Zukunft umsatzsteuerlich als
Unternehmer behandelt werden.

Einfuhrumsatzsteuer:
Ab 1.10.2003 kann der einfüh-
rende Unternehmer beim
Zollamt beantragen, die EUSt
über sein Steuerkonto abzurech-
nen, anstatt wie bisher die EUSt
vom Zoll vorgeschrieben zu be-

kommen. Damit kann erreicht
werden, dass die EUSt-
Zahlung erst zu dem Zeitpunkt
fällig wird, in dem auch die
entsprechende Vorsteuer ab-
gezogen werden kann, wo-
durch die bisherige Vorfinan-
zierung  beseitigt wird.

Neues UVA Formular ab Ok-
tober 2003

Wie bereits in unserer letzten
Ausgabe berichtet, wird heuer
keine Umsatzsteuersonder-
vorauszahlung mehr vorge-
schrieben.

Der Gesetzgeber plant umfas-
sende Änderungen im Bereich
der Eigenverbrauchsbesteue-
rung und zwar dahin gehend,
dass statt Eigenverbrauch in
Zukunft eine steuerpflichtige
Lieferung angenommen wer-
den soll. Das würde oftmals
eine Verteuerung bei Eigenver-
brauchstatbeständen bedeuten
und stellt die Vorteilhaftig-
keit des vollen Vorsteuerab-
zuges bei teilweise privat ge-
nutzten Gebäuden wieder in
Frage.

oder “Kommanditgesellschaft” gegründet
werden können. Die derzeit auch bei Ge-
werbebetrieben üblichen OEGs und KEGs
gelten dann nur noch für die freien Berufe
und Land- und Forstwirte, die vom Unter-
nehmensgesetzbuch nicht umfasst sind.

" Buchführungspflichtig sollen alle Unterneh-
mer mit einem Jahresumsatz von über €
600.000 oder mehr als 5 Dienstnehmern
(vollbeschäftigt) im Jahresdurchschnitt wer-
den. Kapitalgesellschaften bleiben wie bis-
her buchführungspflichtig.

Eine ausführliche Information zu diesem Thema
erhalten Sie von uns nach Inkrafttreten des Geset-
zes über das neue Unternehmensgesetzbuch, was
jedoch kaum vor Mitte 2004 der Fall sein wird.

Im Begutachtungsverfahren befindet sich der-
zeit das Unternehmensgesetzbuch, welches
eine Modernisierung des Handelsgesetzbu-
ches bezweckt und dieses ersetzen soll.
Wir bringen auszugsweise interessante
Punkte der geplanten Änderungen.
" Ein umfassender Unternehmerbegriff

ersetzt die Kaufmannstatbestände des
HGB.

" Die Vorschriften zum Firmennamen
werden liberalisiert.

" Einzelunternehmen können sich im Fir-
menbuch eintragen lassen und haben
dann zB die Möglichkeit einen Prokuri-
sten zu bestellen.

" Personengesellschaften werden in Zu-
kunft als “Offene Personengesellschaft”

Unternehmensgesetzbuch
statt  Handelsgesetzbuch?
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